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L37069 Kurzparkzonenabgabe Parkabgabe Parkgebühren Wien

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

ParkometerG Wr 1974 §1 Abs1;

ParkometerG Wr 1974 §1 Abs3;

ParkSchV Wr 1995;

StVO 1960 §23 Abs3;

StVO 1960 §24 Abs3 litb;

Rechtssatz

Der an einer Einfahrt allein Nutzungsberechtigte darf zwar, ohne die Vorschrift des § 24 Abs 3 lit b StVO zu übertreten,

in einer solchen sein Kraftfahrzeug abstellen; be ndet sich die Einfahrt jedoch in einer gebührenp ichtigen

Kurzparkzone, so hat auch dieser allein Nutzungsberechtigte für den Fall des Abstellens Abgabe nach dem Wr

ParkometerG zu entrichten. Er ist verp ichtet, sein Kraftfahrzeug mittels angebrachten Parkscheines dem Wr

ParkometerG entsprechend zu kennzeichnen. Andernfalls macht er das Abstellen eines anderen Kraftfahrzeuges in der

Einfahrt unter Verbleib des Lenkers im Fahrzeug gem § 23 Abs 3 StVO unmöglich und vereitelt solcherart den

fiskalischen und administrativen Zweck des Wr ParkometerG.
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